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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 28. September 2007

über die Unterzeichnung und vorläufige Anwendung eines Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft im audiovisuellen Bereich zur Festlegung
der Voraussetzungen und Bedingungen für die Beteiligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

am Gemeinschaftsprogramm MEDIA 2007 sowie einer Schlussakte

(2007/745/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 150 Absatz 4 und Arti-
kel 157 Absatz 3, in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2
Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Beschluss Nr. 1718/2006/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. November 2006 zur
Umsetzung eines Förderprogramms für den europäischen
audiovisuellen Sektor (MEDIA 2007) (1) sieht insbeson-
dere in Artikel 8 vor, dass dieses Programm auch Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens des Europarats über
das grenzüberschreitende Fernsehen, die nicht EFTA-Staa-
ten, die dem EWR-Abkommen angehören, oder Bewer-
berländer für den Beitritt zur Europäischen Union sind,
zur Beteiligung offensteht, und zwar auf der Grundlage
zusätzlicher Mittel gemäß den durch Abkommen zwi-
schen den Parteien zu vereinbarenden Bedingungen.

(2) Der Rat hat die Kommission ermächtigt, im Namen der
Europäischen Gemeinschaft ein Abkommen für die Betei-
ligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft am Ge-
meinschaftsprogramm MEDIA 2007 und eine Schluss-
akte zu diesem Abkommen auszuhandeln.

(3) Die Verhandlungen wurden am 2. Juli 2007 mit der
Paraphierung des Entwurfs eines Abkommens zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft im audiovisuellen Bereich zur Festle-
gung der Voraussetzungen und Bedingungen für die Be-
teiligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft am Ge-
meinschaftsprogramm MEDIA 2007 (nachstehend „Ab-
kommen“ genannt) sowie einer Schlussakte abgeschlos-
sen.

(4) In Artikel 13 des Abkommens ist vorgesehen, dass das
Abkommen ab dem 1. September 2007 vorläufig ange-
wandt werden soll.

(5) Vorbehaltlich des Abschlusses zu einem späteren Zeit-
punkt sollten das Abkommen und die Schlussakte unter-
zeichnet werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
im audiovisuellen Bereich zur Festlegung der Voraussetzungen
und Bedingungen für die Beteiligung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft am Gemeinschaftsprogramm MEDIA 2007
(nachstehend „Abkommen“ genannt) sowie einer Schlussakte
wird vorbehaltlich des Abschlusses im Namen der Gemeinschaft
genehmigt.
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Der Wortlaut des Abkommens und der Schlussakte ist diesem
Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
stellen, die befugt ist (sind), das Abkommen sowie die Schluss-
akte vorbehaltlich des späteren Abschlusses im Namen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft zu unterzeichnen.

Artikel 3

Das Abkommen wird ab dem 1. September 2007 vorläufig
angewandt.

Artikel 4

Die Kommission vertritt die Gemeinschaft in dem durch Artikel
8 des Abkommens eingesetzten Gemischten Ausschuss.

Artikel 5

Das Abkommen steht im Zusammenhang mit den sieben Ab-
kommen mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die am 21.

Juni 1999 unterzeichnet und mit dem Beschluss 2002/309/EG,
Euratom des Rates und der Kommission vom 4. April 2002 (1)
geschlossen wurden.

Im Fall der Kündigung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels
genannten Abkommen wird das Abkommen gemäß seinem
Artikel 12 nicht verlängert oder neu ausgehandelt.

Artikel 6

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 28. September 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. PINHO
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